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Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

08.08.2020 (BGBI. I.S. 1728) 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 

 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

Vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7 S.358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S. 313) 

 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 2253), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBI. I 

S. 1057) 

 

Allgemeine Angaben 

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden 

planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere baupolizeiliche Bauvorschriften 

der Gemeinde werden aufgehoben. 
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A  Planungsrechtliche Festsetzungen 

gemäß § 9 BauGB und BauNVO 

 

A.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Siehe A.5. 

A.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 – 21 a 

BauNVO) 

A.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Maximale Grundflächenzahl: 0,6 

A.2.2 Zahl der Vollgeschosse, Geschossflächenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO) 

Maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse: 3 

Maximale Geschossflächenzahl: 1,0 

A.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB,  

§§ 22, 23 BauNVO) 

A.3.1 Bauweise 

a: abweichende Bauweise, offen gemäß § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO  

Es gilt die abweichende Bauweise offen, ohne Begrenzung der maximal zulässigen Ge-

bäudelänge. 

A.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt. Treppenanlagen, 

Fahrradabstellmöglichkeiten, Rampen, Vordächer und Terrassen sind auch außerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche zulässig.  

A.3.3 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  

Die Hauptausrichtung der baulichen Anlage ist parallel zu den Richtungspfeilen (siehe Planein-

schrieb). Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO und Gebäudeteile, die den Hauptgebäuden 

untergeordnet sind, sind von dieser Festsetzung nicht betroffen. 

A.4 Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 

BauNVO) 

A.4.1 Oberirdische Garagen, überdachte Stellplätze und nicht überdachte Stellplätze  

Oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zulässig. Garagen haben mit ihrer Zufahrtsseite einen Abstand von mindestens 

5,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten. Carports haben mit ihrer Zufahrtsseite einen 

Abstand von mindestens 1,5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten. Bei Garagen und 

Carports ist ein seitlicher Abstand von mindestens 0,50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche ein-

zuhalten. 

Nicht überdachte Stellplätze sind auf der gesamten Grundstücksfläche zulässig. 
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A.4.2 Nebenanlagen  

Nebenanlagen sind auf der gesamten Grundstücksfläche zulässig.  

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie außerhalb der besonders gekennzeich-

neten Fläche (Na) sind Nebenanlagen, sofern es sich um Gebäude handelt, nur als Gerätehüt-

ten in bis max. 60 m3 umbauten Raum zulässig. 

Dabei sind pro Grundstück / pro Nutzungseinheit nur maximal zwei Gerätehütten zulässig. Für 

die maßgebende Kubatur gilt die Addition der Raumvolumen. 

A.5 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind folgende Nutzungen zulässig: 

▪ Öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder gleichgestellte Einrichtungen 

▪ öffentliche Kinderspielplätze  

▪ Kindergärten  

▪ öffentliche Parkplätze 

▪ öffentliche Grünanlagen 

▪ Turn- und Sporthallen 

▪ Sportplätze  

▪ Schwimmbäder und Schwimmhallen  

 

ausnahmsweise können zugelassen werden: 

▪ Wohnungen für Aufsichtspersonen 

▪ Einrichtungen für Bewirtungszwecke, die den Sportstätten zugeordnet sind. 

A.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die Zahl der zulässigen betriebsbedingten Wohnungen (Betreiber / Hausmeister) wird für jede 

Nutzungseinheit / Gebäude auf eine Wohnung beschränkt. 

Diese darf eine Nettowohnfläche von 120 m² nicht überschreiten. 

A.7 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)  

Die Aufteilung der Verkehrsfläche gilt als Richtlinie. Die geplanten Straßen und Wege werden 

i.S. der RASt 2006 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen) ausgeführt.  

A.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  

Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)  

A.8.1 Insektenfreundliche Beleuchtung 

Es sind aus tierökologischer Sicht verträgliche Beleuchtungskörper nach dem Stand der Tech-

nik (vorzugsweise LED-Leuchtmittel) an Gebäuden und als Straßenbeleuchtung zu installieren, 

um die Fauna des Raumes nicht durch die neuen Lichtquellen zu irritieren bzw. anzulocken. 

Diese sind außerdem so anzubringen, dass keine großräumige Ausleuchtung der Umgebung 

bewirkt wird. 
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A.9 Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

A.9.1 Pflanzgebot 1 (Pfg 1) – Innere Durchgrünung mit Bäumen  

Pro angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist auf den nicht überbauten Grundstücksteilen 

mindestens ein mittel- oder großkroniger, standortgerechter und einheimischer Laub- oder 

Obstbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Bäume sind zu 

ersetzen.  

Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in den Pflanzenliste 1 und 2 aufgeführt. 

A.9.2 Pflanzgebot 2 (Pfg 2) – Innere Durchgrünung mit Sträuchern 

10% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit standortgerechten Sträuchern zu be-

pflanzen. Die Pflanzenliste 3 dient als Orientierung bei der Auswahl der Pflanzen. 

Nadelgehölze und immergrüne Gehölze sind nicht zulässig (z.B. Tuja und Zypressen). 

A.9.3 Pflanzgebot 3 (Pfg 3) - Dachbegrünung 

Dächer von Gebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen sind mit einer extensiven Dach-

begrünung mit mind. 10 cm Stärke eines unbelasteten, kulturfähigen Substrats gemäß Pflan-

zenliste 4 zu versehen und die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Auf eine entsprechende 

Gütesicherung ist zu achten. Recyclingmaterialien wie Schlackereste aus der Müllverbrennung 

sind nicht zulässig. Die dauerhaft extensive Begrünung ist sicherzustellen, etwaige kahle Stellen 

sind auszubessern. 

Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Dachterrassen. 

Bei der Verwendung von Photovoltaik- und Solaranlagen sind diese mit einer Ständerbauweise 

zu errichten, um eine Kombination mit der Dachbegrünung zu ermöglichen. 

A.9.4 Pflanzgebot 4 (Pfg 4) – Intensive Begrünung von Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind außerhalb der Hochbauten, sofern in diesen Bereichen keine oberirdischen 

Zufahrten oder Zugänge angelegt werden, erdüberdeckt auszuführen. Hiervon ausgenommen 

sind die Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten. Die Mindestüberdeckung muss 0,5 m betra-

gen. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfähigem Bodenmaterial erfolgen. Die Flä-

chen sind dauerhaft intensiv zu begrünen und gärtnerisch anzulegen. 
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B Örtliche Bauvorschriften 

gemäß § 74 LBO 

 

B.1 Äußere Gestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B.1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind Flachdächer mit einer Dachneigung von 0 – 3. 

B.1.2 Dacheindeckung und -gestaltung 

Gemäß Pflanzgebot 3 sind Dächer von Gebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen mit 

einer extensiven Dachbegrünung zu versehen.  

B.1.3 Dachaufbauten 

Dachaufbauten, mit Ausnahme von Anlagen zur Nutzung solarer Energie, sind nicht zulässig.  

B.1.4 Fassaden 

Außenwandflächen sind zu verputzen, als Sichtmauerwerk oder als Sichtbetonflächen auszu-

führen. Fassaden mit Holzschalungen sind zulässig.  

Glänzende und reflektierende Materialien sind nicht zulässig mit Ausnahme von Fenster, Türen 

und Flächen für die Solarnutzung.  

Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende 

Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind unzulässig oder 

müssen mit Vogelschutzglas ausgeführt werden. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder 

Fenster mit einem Außenreflexionsgrad größer 15 % an Gebäudefronten in Nachbarschaft zu 

Gehölzbeständen unzulässig.  

B.2 Gestaltung der unbebauten Flächen, der bebauten Grundstücke und Ein-

friedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B.2.1 Gestaltung der Zugänge, Zufahrten und Stellplätze 

Für nicht überdachte Stellplätze, Zufahrten zu Stellplätzen und oberirdischen Garagen sowie 

für Zugänge sind nur wasserdurchlässige Materialien (Pflastersteine, Kies, Rasenpflaster, Ra-

sengittersteine, Rasenfugensteine, Schotterrasen u.ä.) zulässig. Der Unterbau ist ebenfalls 

wasserdurchlässig auszuführen. 

Auf eine Ausführung von wasserdurchlässigen Belägen kann verzichtet werden, wenn die be-

festigten Flächen in eine Rasen- oder sonstige Vegetationsfläche innerhalb des Grundstücks 

entwässern. 

B.2.2 Abfallbehälter 

Müllaufstellflächen sind mit einem zu begrünenden Rankgerüst, welches mindestens 50% der 

ausgewiesenen Fläche überdeckt, zu versehen. 

B.2.3 Einfriedungen  

Als Einfriedungen sind Hecken aus heimischen Sträuchern gemäß Pflanzliste 3 — auch mit 

darin eingezogenen Maschen- oder Knüpfdraht bis max. 2,00 m Höhe — zulässig. 

Tote Einfriedungen sind bis max. 2,00 m zulässig. Geschlossene Einfriedungen aus Metall- 

oder Metallprofilblechen sind nicht zulässig. 

B.2.4 Stützmauern 

Sichtbare Stützmauern sind nur als Trockenmauern zulässig.  
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B.2.5 Nicht bebaute Grundstücksflächen 

Die übrigen nicht bebauten Grundstücksflächen sind als Rasenfläche mit Sträuchern gärtne-

risch anzulegen und zu pflegen. Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in Pflan-

zenliste 3 aufgeführt. Lose Material- und Steinschüttungen zur Gestaltung der unbebauten 

Grundstücksflächen sind unzulässig. Außerdem sind freistehende Solaranlagen unzulässig.  
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C Hinweise 
 

C.1 Bodendenkmale 

Es besteht Meldepflicht von Bodenfunden gem. § 20 Denkmalschutzgesetz. 

C.2 Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

(BBodSchG), insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen.  

Auf das Beiblatt „Regelungen zum Schutz des Bodens" wird verwiesen. 

C.3 Schallemissionen  

Sollten durch die Nutzung und des daraus entstehenden Betriebes Schallemissionen entstehen, 

welche die Schutzwerte der TA-Lärm in der weiteren Nachbarschaft übersteigen, sind durch 

Gutachten im Bauantrag entsprechende bauliche Maßnahmen (Schutzwände, Wälle etc.) nach-

zuweisen. 

C.4 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

C.4.1 Vermeidungsmaßnahme V 1 Schutz vorhabensbedingt nicht betroffener Bäume 

„Die nicht vorhabensbedingt in Anspruch genommenen Gehölzbestände sind vor baubedingten 

Beeinträchtigungen zu schützen und zu erhalten. 

Ein Befahren oder eine Lagerung von Materialien ist nicht zulässig. Die Maßnahme sieht den 

Schutz von Einzelbäumen während des Baubetriebs vor. Die Einzelbäume sind durch Bretter-

mantel bzw. flächige Bestände durch einen Schutzzaun gegen mechanische Beschädigung, 

Verdichtung des Wurzelraumes sowie Bodenauftrag und -abtrag im Baubereich zu schützen. 

Während der Bauzeit sind Schutzzäune aufzustellen. Die Schutzmaßnahmen erfolgen entspre-

chend den Regelungen in der DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-

tationsflächen bei Baumaßnahmen in Verbindung mit den in der RAS-LP 4 getroffenen Rege-

lungen. Vor Beginn der Baumaßnahmen sind der Stadt Sachsenheim Pläne zum Baumschutz 

vorzulegen bzw. die Maßnahmen abzustimmen.“ 

C.4.2 Vermeidungsmaßnahme V 2 Festlegung Rodungszeitraum 

Eine Rodung der nicht zu erhaltenden Gehölze im Untersuchungsgebiet ist nur im Zeitraum von 

01. Oktober bis einschließlich 28. Februar zulässig (außerhalb der Brutzeiten der Vogelarten). 

(Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse, Werkgruppe Gruen, Mai 2021) 

Da im Gebäudebestand der Haussperling nachgewiesen und auch geeignete Strukturen für die 

Zwergfledermaus belegt worden sind, sind jegliche Sanierungs- und Abrissarbeiten grundsätz-

lich im Zeitraum 01.11. – 28./29.02. umzusetzen. Bei einem Verlust an Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten sind Nist- und Fledermauskästen in der näheren Umgebung als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen) an geeigneten Standorten anzubringen. Hierfür ist ein 

Fachgutachter heranzuziehen. 
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C.5 Grundwasser 

Für eine eventuell notwendige Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung während der 

Bauzeit, Grundwasserumleitung während der Standzeiten von Bauwerken) ist grundsätzlich 

eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.  

Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Baumaßnahmen, die lediglich punk-

tuell in das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgründungskörper, Verbaukörper) bedürfen einer 

wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt, zu be-

antragen ist.  

Bei unvorhergesehenem Erschließen von Grundwasser muss dies dem Landratsamt Ludwigs-

burg angezeigt werden. Die Bauarbeiten sind dann bis zur Entscheidung einzustellen. 

C.6 Erneuerbare Energien 

Es wird empfohlen, erneuerbare Energien zu verwenden. Besonders auf die Nutzung von Pho-

tovoltaik- und Solaranlagen wird verwiesen. 

C.7 Duldungspflichten 

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskör-

per der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 

Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück gemäß § 

126 Abs. 1 BauGB zu dulden. 

Können Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Gründen oder wegen 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht auf der Straße angebracht werden, 

haben die Eigentümer der Anliegergrundstücke das Anbringen gemäß § 5 b Abs. 6 Satz 1 Stra-

ßenverkehrsgesetz zu dulden. 
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D Pflanzenlisten 
 

D.1 Pflanzenliste 1 Laubbäume 

D.1.1 Laubbäume (mittelkronig) 

Pflanzgröße: Stammumfang mindestens 18-20cm 

Geeignete Arten  
Feldahorn Acer campestre 
Hängebirke Betula pendula 
Hainbuche Carpinus betulus 
Vogelkirsche Prunus avium 
Echte Mehlbeere Sorbus aria 
Vogelbeere Sorbus aucuparia 
Speierling Sorbus domestica 
Elsbeere Sorbus torminalis 

D.1.2 Laubbäume (großkronig) 

Pflanzgröße: Stammumfang mindestens 18-20cm 

Geeignete Arten  
Spitzahorn Acer platanoides 
Zitterpappel Populus tremula 
Traubeneiche Quercus petraea 
Winterlinde Tilia cordata 

D.2 Pflanzenliste 2 Obstbäume 

Pflanzgröße: Hochstamm auf starkwachsender Sämlingsunterlage 

auf schwachwüchsiger Sämlingsunterlage auch Flachwurzler 

Lokal verbreitete und geeignete Sorten, wie z.B.: 

Apfel: Bittenfelder, Bohnapfel, Brettacher, Engelsberger, Gewürzluiken, Hauxapfel, 

Jakob Fischer 

  

Birne : Alexander Lucas, Gellerts Butterbirne, Köstliche aus Charneux 

  

Mostbirne : Gelbmöstler, Oberösterreichische Weinbirne, Palmischbirne,  

Schweizer Wasserbirne, Wildling von Einsiedel 

  

Kirsche: Büttners rote Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesenkirsche,  

Große schwarze Knorpelkirsche 
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D.3 Pflanzenliste 3 Sträucher 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Corylus avellana 
Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Liguster Ligustrum vulgare 
Schlehe Prunus spinosa 
Hundsrose Rosa canina 
Weinrose Rosa rubiginosa 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

D.4 Pflanzenliste 4 Dachbegrünung 

Geeignete Kräuter:  

Schnittlauch Allium schoenoprasum 

Berg-Lauch Allium senescens 

Gemeiner Wundklee Anthyllis vulneraria 

Rundbl. Glockenblume Campanula rotundifolia 

Karthäusernelke Dianthus carthusianorum 

Natternkopf Echium vulgare 

Zypressen-Wolfsmilch  Euphorbia cyparissias 

Gemeines Sonnenröschen Helianthemum nummularium 

Kleines Habichtskraut  Hieracium pilosella 

Hornklee Lotus corniculatus 

Felsennelke Petrorhagia saxifraga 

Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre 

Weißer Mauerpfeffer Sedum album 

Feld-Thymian Thymus pulegioides 

Sand-Thymian Thymus serpyllum 

Geeignete Gräser:  

Zittergras Briza media 

Dach-Trespe Bromus tectorum 

Schaf-Schwingel Festuca ovina 

Schillergras Koeleria glauca 

Zwiebel-Rispengras Poa bulbosa 

Flaches Rispengras Poa compressa 
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Regelungen zum Schutz des Bodens bei Bauvorhaben 

1. Wiederverwertung von Bodenaushub 

1.1 Anfallender Bodenaushub ist in seiner Verwertungseignung zu beurteilen und bei entspre-

chender Qualifizierung wieder zu verwerten. Die VwV des UM für die „Verwertung von als 

Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ ist hierbei zu beachten (gilt für den Einbau unterhalb ei-

ner Rekultivierungsschicht). 

Für den Umgang mit Bodenmaterial, welches für Rekultivierungszwecke bzw. Meliorations-

maßnahmen vorgesehen ist, gelten die Vorgaben der Hefte 10 und 28 aus der Reihe Luft-

Boden-Abfall, UM Baden-Württemberg (v.a. Lagerung, Einbringung). Ebenso sind die Anfor-

derungen nach § 12 BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) und die 

DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) einzuhalten. 

1.2 Einer Vor-Ort-Verwertung des Bodenaushubs innerhalb des Baufeldes (Erdmassenaus-

gleich) ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Diesem Erfordernis ist bereits in der projekt-

spezifischen Planung (z.B. Reduzierung der Einbindetiefen) Rechnung zu tragen. 

1.3 Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der Mutterboden (humoser Oberboden, oberste15-

30 cm) abzuschieben (§ 202 BauGB). Er ist vom übrigen Bodenaushub bis zur weiteren 

Verwertung getrennt zu lagern und vor Verdichtung (kein Befahren) und Vernässung (Bö-

schungen profilieren) zu schützen. Die Mieten dürfen max. 2m hoch geschüttet werden und 

sind bei einer Lagerdauer > 6 Monate mit tiefwurzelnden, mehrjährigen Pflanzen zu begrü-

nen. Eine vorhandene Vegetation ist im Vorfeld zu mähen und zu mulchen. 

1.4 Bodenaushub unterschiedlicher Verwertungseignung ist separat in Lagen auszubauen, 

ggfs. getrennt zu lagern und spezifisch zu verwerten. Unbrauchbare und/oder belastete Bö-

den sind von verwertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer ge-

ordneten Entsorgung zuzuführen 

2. Bodenbelastungen 

2.1 Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelas-

tungen (z.B. Verdichtungen, Erosion) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Künftige 

Freiflächen (z.B. Ausgleichsflächen, Wiesen) sind deshalb vom Baubetrieb durch Absperr-

bänder freizuhalten. Verdichtungen sind am Ende der Bauarbeiten durch Tiefenlockerungs-

maßnahmen bis unterhalb des Verdichtungshorizontes zu beseitigen. 

2.2 Hinweise, wie eine bodenschonende Bauausführung zu planen und umzusetzen ist, gibt 

das neu erschienene BVB-Merkblatt Band 2 „Bodenkundliche Baubegleitung“ des Bundes-

verbandes Boden (ISBN 978 3 503 15436 4, Erich Schmidt Verlag GmbH, 2013). 

2.3 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-

schungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind (z.B. Lagerung auf Geotextil). 

2.4 Werden im Zuge der abzustimmen Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist 

der weitere Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt. 

 

Fachbereich Umwelt 

November 2015 
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